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Mittel ſein: beſſer dienen und ſeinen prieſterlichen
Beruf gedeihlicher Usüben 3u önnen.

Ueberall gibt S nur eine Antwort Nicht mehr Welt, ſon
dern mehr Gott! Nicht die Hinneigung El der Welt kann
uns ſondern nur die Erfüllung mit dem ei Gotte  8 So
viel wir uns an die Welt anlehnen, o viel verlieren wir von der
IA Gottes, ſo viel von der Fähigkeit, der Welt das Heil 3u
bringen. Weltförmige Leute hat ſie ſelber genug, dazu bedarf ſie
unſer nicht. ber eln einziger gottförmiger Menſch önnte Aum o
mehr Under wirken, 1e mehr dieſe Art Menſchen ſelten und
wunderſam geworden iſt Ohne Verſuch zur Rettung dürfen wir die
Welt nicht preisgeben. Um ſo dringlicher iſt die Mahnung, daß wir
den Weg einſchlagen, der allein der Welt und uns zum Heil ſein
kann. Das iſt der Sieg, der die Welt überwindet unſer Glaube,
ſagt der Apoſtel (1 Vb  H 4 Iuitä  2 für eute für immer.

Die Iteuerpfiicht.
Von Saedler Valkenburg (Hollan

Nur wenige Fragen der Moraltheologie werden Heute ſo charfumſtritten wie die Frage der Steuerpflicht.“
Das iſt auch gar nicht zu verwundern, ſchon der Materie;denn mit einer dem Naturgeſetz gleichenden Unerbittlichkeit begleitetdie Steuerlaſt den heutigen Staatsbürger, man möchte aſt agen

von der iege bis zum Grabe Der Moraliſt aber, der ſich die
wiſſenſchaftliche Analyſe der Steuerpflicht begibt, gewahrt bald, daß
eL ES mit einem Problem zu tun hat, das ſeinen lebendigen Zuſammenhang mit den entſprechenden kulturgeſchichtlichen Inſtitutionen
nicht verleugnen kann und infolgedeſſen jedem ſtarren Prinzipien⸗
zwangeée ber ein beſtimmtes Maß hinaus widerſtrebt. Wer die inner—⸗
liche Beziehung der Steuerpflicht zur Geſtaltung des entſprechendenSteuerweſens überſieht und die Grundſätze längſt entſchwundener
Zeiten unbedenklich auf die modernen Verhältniſſe überträgt, iſt zurLöſung unſerer rage jedenfalls ungeeignet. Nur wer die Steuer
ſphäre, In der der konkrete Menſch ſich bewegt, gehörigberückſichtigt, kann ihm ber ſeine SteuerpflichtVernünftiges ſagen.

Nach dieſem Grundſatze verſuchen folgende Ausführungen Aus
den modernen, insbeſondere deutſchen Steuerverhältniſſen heraus 3ueinem adäquaten, brauchbaren Ausdruck der Steuerpflicht
3u gelangen.

Die hiſtoriſche Seite des Toblem behandelt Dr Hamm un ſeinerbedeutſamen Zur Grundlegung und der Steuermoral. 25  rter 1908
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Bezüglich des allgemeinen Charakters der Steuerpflicht ſind
drei Anſichten zu unterſcheiden.

Die * erklärt alle Steuergeſetze ſamt nd ſonders für 0
Pönalgeſetze oder ſtellt wenigſtens jedem dieſe Auffaſſung derſelben
anheim. Die zweite le mn denſelben Moralgeſetze und leitet die
Gewiſſensverpflichtung uUstitia commutativa, die dritte lustitia
legali

Die erſte Auffaſſung E folgerichtig nur eine entfernte Steuer⸗
Pflicht auf Jeder kann nach ihr Steuerhinterziehung in beliebigem
Umfange betreiben, NUL muß ELU Im Falle des Mißlingens die geſe
liche Strafe bezahlen. Biederlack meint, „daß die von den früheren
Autoren für den Charakter der Steuergeſetze als Pönalgeſetze vor
gebrachten Gründe Iim allgemeinen für unſere heutigen Verhältniſſe
eher Bedeutung gewonnen als verloren haben “.)

Wer dagegen für die Steuergeſetze eine Gewiſſensverpflichtung
jiüustitia commutativa fordert, muß jede Steuerdefraudation als

Eigentumsvergehen erklären und dementſprechend behandeln.
Die Folgerungen, die ſich QAus der ritten Annahme ergeben,

daß nämlich die Steuergeſetze Im ewiſſen N uUstitia legali
verpflichten, liegen nicht ˙ ſehr auf der Hand; ſie 3 ziehen iſt viel
mehr ein Zweck dieſer Erwägungen.

Welche von den drei nſt

en iſt die richtige?
Erinnern wir uns vorher noch daran, daß jede derſelben

die Steuerpflicht grundſätzlich und allgemein erklären will nd treten
wir dann in die Wirklichkeit hinaus. Das erſte, was wir erleben,
iſt eine Enttäuſchung. Wir chen nämlich, daß die bloß pönalgeſetz⸗liche und die moralgeſetzliche Verpflichtung unbeanſtandet neben—⸗ und
durcheinander eſtehen Ein lick auf die naturgeſetzliche Grundlageder Steuerpflicht klärt uns auf Das Naturgeſetz verleiht der Obrigkeitdas Recht, Steuern fordern und die Untergebenen ihrer Leiſtung
3 verpflichten, in welcher Weiſe aber dieſe Pflicht auferlegt werde,
überläßt S dem Geſetzgeber. Dieſer kann ſie direkt Im ewiſſenauferlegen, kann aber auch, ˙ ehr ET die Leiſtung wünſchen mag,
dennoch von einer Gewiſſensverpflichtung bſehen und ſich mit pönalerSanktion begnügen. Gerade die Nichtbeachtung dieſes ver
änderlichen Charakters der Steuerpflicht 1e nach dem
Willen des Geſetzgebers i ſt vor allem U dem
Wirrſal der Meinungen. Die Frageſtellung, ob bloßes Pönal⸗oder Moralgeſetz iſt mn dieſer allgemeinen Form überhaupt nicht 3beantworten. Wer hier Driori argumentiert, beweiſt zu viel

Das iſt auch der Standpunkt des Vermeerſch, der mit
Unrecht ſchlechthin aus Vertreter der Pönalgeſetztheorie zitiert wird
Er ſagt ſogar ausdrücklich: „Ubique adhortandi sunt Cives. Ut Pro
ore 1N regione aCCepto Olvant tributa.“2) Die pönalgeſetzliche

10 Zeitſchrift für kath Theologie 1899, 164 2) De iustitia 136
nzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1909.
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Steuerpflicht kann alſo zu Recht beſtehen, ſei eS durch den ausdrück—
lichen Willen des Geſetzgebers ſei * durch die von ih ſtillſchweigend
gebilligte Gewohnheit.

2 Es bleibt demnach die Frage übrig: enn die Steuer
geſetze 1C t Moralgeſetze ſind, welcher QAtur iſt dann ihre
Verpflichtung? ſt ſie der ausgleichenden oder der egalen erech⸗
tigkeit zuzuweiſen? Wir antworten, der legalen Gerechtigkeit,
ſolange (S ſich Uum die perſönliche Steuerpflicht des Staatsbürgers
handelt.

Die gegneriſche Auffaſſung daß die Steuergeſetze iustitia
Commutativa verpflichten, iſt unächſt QAus inneren Gründen unhaltbar.
Ote gilt für die ſogenannten Gebühren, dur die der Bürger eine
Sonderleiſtung der öffentlichen Gewalt kontraktlich vergütet, für die
Steuer dagegen iſt ſie unhaltbar, weil die aequalitas TEI 0
Dte die ausgleichende Gerechtigkeit ſie fordert, ſich nicht erweiſen
läßt „Was man auch immer von einer Wertkorreſpondenz zwiſchen
den Leiſtungen des Gemeinweſens und den threr Herſtellung und
Ausführung notwendigen öffentlichen Mitteln reden und ſo ſehr man

auch dieſe Leiſtungen Pretio aestimabiles nennen mag, die Einzel⸗
ſteuern können nicht, Vie Trendelenburg ſich ausdrückt, als der Tauſch
preis für die vom Staate dem einzelnen Bürger gleichſam als Ware
dargebotene Sicherheit der Perſon und des Eigentums aufgefaßt
werden.““ Das ergibt ſich Qus dem Steuerbegriff ſelbſt Steuern
ſind eiträge, die von der öffentlichen Gewalt von allen zur Gemein—

gehörigen Mitgliedern einzig auf Grund dieſer Zugehörigkeit
eingefordert werden, Am QAmi: den zur Verwirklichung des allgemeinen
Wohles dienenden Finanzbedarf zu decken, oder kurz: Zwangsbeiträge
zu den öffentlichen Laſten. Bei der Feſtſetzung dieſer eiträge nimmt
Nnun der Staat offenbar keine Rückſicht auf die Sondervorteile, die
der einzelne Staatsbürger Aus den öffentlichen Leiſtungen zieht, wie
die Genußtheorie philoſophiert, ſondern einzig und allein auf die
Leiſtungsfähigkeit der einzelnen.

Dasſelbe gilt bezüglich der von namhaften Nationalbkonomen
vertretenen Aſſekuranztheorie, wona der Steuerbetrag dem Koſten⸗
aufwande entſpräche, den der betreffende Steuerzahler dem Staate
verurſacht. Dieſe Koſtenaufwände entziehen ſich, geradeſo wie die
Sondervorteile, vollſtändig der Berechnung, ſo daß wiederum von
einer Gleichung wiſchen Wert und Gegenwert keine ede ſein kann.

Wenn endlich der der Höhe des Vermögens entſprechende
Staatsſchutz den Steuerbetrag beſtimmte, ſo önnte ſich jeder der
Steuerpflicht dadurch leicht entziehen, daß ELr ſein Kapital Im Aus⸗
lande ſteuerfrei anlegt. Nun ſind aber nicht nUuLr alle un der Ver—

urteilung  C 15935 Praktiken einig, ſondern der Q verlangt ſe
Gf. Dr. Clem Wagner, Die rundſ

Regensburg 1906, U. ätze bezüglich der
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Steuer von den ausländiſchen Renten für deren Schutz er doch
nichts tut, und beweiſt ſo ſchlagend, daß ſeine Gegenleiſtungen bei
der Beſtimmung der auf den einzelnen entfallenden euerquote nicht
für ihn maßgebend ſind

Noldin ſagt mit Recht, „daß die Steuerpflicht enne Pflicht
der legalen Gerechtigkeit iſt ergibt ſich mit Evidenz, wenn man die
legale Gerechtigkeit IM ihrem Unterſchied und Zuſammenhang bezüglich
der ausgleichenden und austeilenden beſtimmt“ Warum Uunter
ſcheiden Vir denn eigentlich enne legale Gerechtigkeit? Doch nuUL
darum weil iii erkennen daß die Beziehungen zwiſchen Gemein
und itglie wenngleich ſie nicht dem Weſen der ſtrengen Qus
gleichenden Gerechtigkeit M allem entſprechen dennoch rechtlicher
Natur ſind Insbeſondere hat die Gemeinſcha das Recht zu ver
langen daß alle Mitglieder zu den gemeinſamen Laſten nach Kräften
beitragen und das Mitglied hat die entſprechende R  27 dieſem
derlangen genugen QUA und Bürger ſind nun die Urtypen

von Gemeinſcha und itglied; ihrem Verhältnis zu einander
zei ſich al auch die legale Gerechtigkeit M ihrem Ureigenſten We
Wo ſoll denn die überhaupt noch finden ſein wenn man ſie
hier In threr urſprünglichen Geſtalt verkennt? Die Steuern ſind
notwendig zur Verwirklichung des von ott Staate gewollten
allgemeinen Wohles. Das iſt ihr Rechtsgrund nd dieſer fällt Unter
da  8  8 Formalobjekt der legalen Gerechtigkeit. „Jeder Verſuch 46 ſagt
Wagner treffend, „die Steuerpflicht mit anderen Motiven begründen
3u wollen, wird mmier dazu führen, der Steuer das öffentlich—recht⸗
liche Moment zu nehmen und ſie die rivatrechtsſphäre hinüber⸗
zudrängen. 86.)

Was nun einige dazu verführt hat, die legale Gerechtigkeit
Aus dieſſer ihrer Domäne zu verdrängen und durch die ausgleichende
3u Tſetzen kann elnzig und allein der Umſtand geweſen ſein daß
man IN der Steuerfrage nicht gänzlich von Leiſtung und egen⸗
leiſtung abſtrahieren kann Dieſe Betrachtungsweiſe ird ſich
IMmmer wieder aufdrängen; en anderes aber iſt ES, ſie objektivieren
und die ausgleichende Gerechtigkeit mit inkommenſurabelen Größen
rechnen 3 laſſen

Für die eigentlichen Steuern kommt alſo nUuLr die pönal⸗
94e etz iche oder die legalge etzliche Verpflichtung Betracht E
von beiden für den einzelnen Fall zutrifft hat man Qus den konkreten
Verhältniſſen 3u rſehen und iſt dieſerhalb jeder weiteren Spekulation
überhoben Consuetudo OpPtima egum interpres An und für ſich
entſpricht allerdings die legalgeſetzliche Verpflichtung ewiſſen
dem allgemeinen Wohle mehr als die bloß pönalgeſetzliche.
nämlich die Steuern der Unteren und mittleren Klaſſen wenig oder
gar nicht defraudierbar ſind, ſo kommt der pönalgeſetzliche ndult

0 Zeit öXXI ath Theol 1907 530
32*
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faſt den oberen Aſſen zugute, was dann zur olge hat, daß
die ſteuerliche Belaſtung ſich 3u Ungunſten der Unteren Klaſſen ver
ſchiebt Damit läßt ſich indeſſen dem einmal V  ù recht beſtehenden
Pönalgeſetz moraltheologiſch nichts anhaben. Letzteres wird übrigens
mit Unrecht auf die Formel gebracht: „Laß dich ni ertappen!“
Dem Geſetzgeber iſt * auch nicht gleichgültig, ob man ſich der
4  geforderten Leiſtung unterziehe oder nicht, wünſcht ſie vielmehr
dringend, auch nicht Unter Sünde dazu ver  1

II en wir uns jetzt die Natur der legalgerechtlichen Ver
pflichtung näher an und machen wir die Anwendung auf die Steuer—

Die justitia egalis ver  1  E den Untergebenen zum Ge⸗
horſam gegen das Eſe Verletzung derſelben iſt Ungehorſam, ſchwer
oder leicht, 1e nach der Materie, falls nicht der Geſetzgeber überhaupt
nur 8Sub levi verpflichten Vi Die Steuerpflich lustitia
legali iſt alſo eine Perſonallaſt, die In der perſönlichen
Verpflichtung des Bürgers beſteht, nach Maßgabe des
Geſetzes von ſeinem Vermögen 3 den öffentlichen Aſten
beizuſteuern. Die Steuern ſind demnach keine Reallaſt, die un
mittelbar auf dem Vermögen des Bürgers ru Der QU hat kein
Miteigentumsrecht Am Vermögen ſeiner Bürger, ſondern iſt Uuur
befugt, materielle Beiträge zur Verwirklichung des Gemeinwohls
Bürger zu fordern, EL hat kein 1US 1 I ſondern nUuL 20 TGSIII Daran
kann au das Zwangsrecht des Staates nichts ändern, denn dazu
genügt, wie ſich Qus zahlreichen Analogien ergibt, vollſtändig ein
1uS 20 TEIII Wo alſo die Steuergeſetze justitia legali verpflichten,
iſt Steuerhinterziehung Ungehorſam ein IMm eéwiſſen bindendes
Eſe alſo Sünde, natürlich NUuLr In der Vorausſetzung gerechter
Steuergeſetze; denn ungerechte Geſetze önnen keine direkte Gewiſſens
pflicht 7 alſo ungerechte Steuergeſetze auch keine Steuerpflicht.

Es ſtellt ſich uns dementſprechend die Frage: Was iſt einer
gerechten Steuer erforderlich?

Die Moraliſten ſtellen drei Bedingungen auf Mit Uebergehungder erſten, daß die Steuer vom rechtmäßigen Geſetzgeber auferlegt
ſein muß, behandeln wir nur die beiden anderen, daß nämlich die
Geſamtſteuermaſſe dem öffentlichen Bedürfnis entſprechen und daß
die Verteilung gleichmäßig ſein muß

Die erſte Bedingung geht aus dem Begriff der Steuer
ſelbſt unmittelbar hervor und enthält den Grund ihrer Exiſtenz⸗berechtigung und Notwendigkeit.

Angeſichts konkreter Verhältniſſe iſt CS natürli ehr Eeuber die Gerechtigkeit der Steuerhöhe Urteilen. Alle Kulturſtaaten
ziehen eute ganz rieſige Steuermaſſen enn Im Jahre 1900 kamen
auf den Kopf der Bevölkerung I

Frankreich 114 anken
England 7

Spanien —  — 75 77
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Italien 65 Franken
Deutſches Reich 47˙5
Rußland 38˙5

35Belgien
15˙5Schweiz

Vom Einkommen Nach Vermeerſch
Belgien. —5 — 670 tributum leve
England 8˙5 moderatum
Frankreich 57

talien 12⁰

14⁰½. fere immodieum.
Zwar muß 368  anerkannt werden, daß der heutige Kulturſtaat für

die allgemeine Wohlfahrt Großartiges leiſtet. Leben, Geſundheit,
Eigentum, Ehre und Hausfrieden, Erwerbs— und Genußfreiheit des
ürgers ſind eute geſicherter denn 1e Auch die drückenden Militär⸗
laſten dienen 3u guterletzt doch zur Verhinderung des größeren
Uebels, des Krieges. Freilich iſt Amit die heutige Staatswirtſchaft
vom Standpunkt des Steuerzahlers noch nicht gerechtfertigt. Richard
Müller Fulda), gewiß eine Finanzautorität erſten Ranges, chreibt
mit Bezug auf die neueſte Steuerrazzia im Deutſchen Reiche: „Das
beſte Auskunftsmittel wäre jedenfalls, mit den vorhandenen Ein⸗
nahmequellen, die ſeit dem Jahre von 200 auf 300 Millionen
erhöht worden ſind, hauszuhalten, dann önnte man von allen neuen
Plänen abſehen.“ Haushalten, das kann der Bürger fordern. Ein
Staat, der eS trotz ſeiner Finanzſ

äche anderen abſolut glei
Un will 3u Waſſer und u Lande, verwirrt die Steuerpflicht nd
ſetzt ſich ſeinen Bürgern gegenüber ins Unrecht. Man wird indeſſen
On abnorme Verhältniſſe vorausſetzen müſſen Um dem einzelnen
Steuerzahler hier ein praktiſches Urteil zubilligen 3u önnen. Im
anderen Falle iſt alle Steuerzucht dahin, indem der Einzelne nach
eigenem Ermeſſen für dieſen oder jenen Zweck, den 61 für unnötig
hält, die Steuer hinterzieht. Die Folge davon iſt dann nUuL die CU·
laſtung der niederen Klaſſen, die Uir ſchon oben erwähnten. In noch
normalen Verhältniſſen mit allerdings ſehr Steuern, die aber
doch dem Gemeinwohl dienen, muß daher die Abhilfe der parlamen⸗
tariſchen Aktion überlaſſen bleiben, vähren die Steuerpflicht des
Einzelnen intakt bleibt. Wo C8 ſich aber um neue Steuern handelt,kann aus den Bewilligungsverhandlungen ſehr wohl enn praktiſchesUrteil über deren Notwendigkeit und Gerechtigkeit hergeleitet werden.
SO wird emn Steuergeſetz, das gegen den entſchiedenen Widerſtand
notoriſch gerechter und für das Gemeinwohl beſorgter änner dennoch
von der Mehrheit der Volksvertretung Angenommen wird, kaum den
Einzelnen IMI ewiſſen verpflichten.

Zweifellos aber verhält eS ſich ſo bei der ſicheren Verwendung
öffentlicher Gelder für Zwecke, die der Religion und Gerechtigkeit
widerſprechen. Niemand wird einen Katholiken Im ewiſſen ver.
pflichten, für ein konfeſſionsloſes Schulweſen beizuſteuern. Gleiches
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gilt Iun konfeſſionell gemiſchten aaten, falls öffentliche Gelder ein⸗
ſeitig zugunſten einer Konfeſſion verwendet werden. Solche Abgaben
unterliegen an und für ſich nicht einmal der pönalgeſetzliche Sanktion.
Liegen alſo Zwecke evident vor, und arüber wird ſich
Gewißheit verſchaffen können, wie bei der preußiſchen Oſtmarken⸗
politik, dann muß S dem Gewiſſen des Einzelnen überlaſſen werden,
enne Steuerpflicht danach einzurichten. Allerdings L hier ein ſub
jektives Element n die Steuerpflicht ein, der Staat indes, der
Zwecke verfolgt, kann ſich nicht arüber beklagen.

Die zweite Bedingung der gerechten Steuer fordert die gleich—
mäßige Verteilung der öffentlichen Laſten nach den Grundſätzen der
austeilenden Gerechtigkeit.

Die austeilende Gerechtigkeit verlangt, daß der Bürger nach
Kräften zum allgemeinen Wohle beiſteuere und dementſprechend vom
taate herangezogen werde Hieraus ergibt ſich daß das Einkommen
der Bürger Im weiteſten Sinne das natürliche Prinzip der Steuer⸗
verteilung iſt In 681 0  6 alſo derjenige Staat das vollkommenſte
Steuerſyſtem, der NuLl eine direkte und der progreſſiv wach⸗
ſenden Leiſtungsfähigkeit progreſſive Einkommenſteuer bezöge Dief
Idealkonſtruktion paßt indeſſen nicht für das praktiſche Leben Sie
ſetzt ein ideales Budget und idegle Steuerzahler boraus Der aat,
wie er iſt, kommt mit der direkten, progreſſiven Einkommenſteuer
allein nicht Qu  V Die Einkommensart muß als Steigerungsprinzip
herangezogen werden (Grund- Gebäude⸗, Gewerbe-⸗ Renten⸗, Tan
tièmenſteuer uſw.), und das iſt der öffentlichen Einrichtungen,
von denen dieſe Einkommensarten profitieren, oder wegen der Oi  cher
heit des Beſitzes oder der Bequemlichkeit des Erwerbes durchaus
gerecht

Für die reiten Maſſen muß ſodann bei der Höhe des heutigen
Finanzbedarfes die den Einzelnen treffende Quote und deren Ein
reibung Qaus Gründen des öffentlichen Wohles unbedingt verſchleiert
werden. Und hier liegt die Berechtigung der Verbrauchsſteuern, die
den Maſſengebrauch elaſten. Die breite Maſſe des beſitzloſen Volkes
räg durch ſie unbewußt, bequem und Pfennig Aum Pfennig ihren
T  eil den allgemeinen Laſten bei

Im allgemeinen muß natürlich für die Verwirklichung der
austeilenden Gerechtigkeit ein gewiſſer Spielraum gelaſſen werden.
Die gerechte Steuer läßt ſich nicht für den Einzelnen auf Heller
und Pfennig erechnen. Es iſt nicht einmal möglich, die leiſtungs—
fähigſten Volkskreiſe elativ ſo ausgiebig heranzuziehen, wie die itt.
leren und Unteren Schichten Es beſteht ſonſt Gefahr daß beſonders
die beweglichen Kapitalien abwandern und der Q die ganze
Steuer verlier Man muß überhaupt berückſichtigen, daß das Steuer—
weſen ſozuſagen das Nervenſyſtem des modernen Staates iſt Nirgends
iſt ELr empfindlicher und verwundbarer als hier. Qher auch die Kom⸗
plikation der ſteuertechniſchen Maſchinerie. Die Steuergeſetzgebung
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muß den wirr verſchlungenen Aden der Standes und Geſamt

2
intereſſen, Wie ſie Im Erwerbsleben der Nation auf. nd nieder⸗
und durcheinandergehen, unausgeſetzt folgen. Aber auch die beſten
Einrichtungen werden ich des Unvollkommenen und Verbeſſerungs—
bedürftigen nie entledigen, und S iſt Aher eine unabweisbare
Pflicht des Einzelnen, Härten und Unvollkommenheiten bis 3u einem
gewiſſen Grade Beſten der Geſamtheit mit un den Kauf 3 nehmen
oder wenigſtens bis zur Abſtellung geduldig ertragen. Bis U
einem gewiſſen Grade; denn eS muß andererſeits auch wahr bleiben,
daß die eite, die der Staatsgewalt In der Ausübung der Aus
teilenden Gerechtigkeit zugeſtanden werden muß, nie von ihr zur
evidenten Ungerechtigkeit mißbraucht werden darf Sie hat Im Gegen—
eil die Pflicht die Grundſätze der Gerechtigkeit nach Möglichkeit
mehr und mehr verwirklichen nd kann auch Ur inſoweit die

der Moraltheologie mit Recht beanſpruchen. Kein Beichtvater
ird ſich dazu verſtehen, ſeinem Pönitenten die geordnete Wahr  —
nehmung eines offenbaren Rechtes 3u verkürzen.

Vor allem muß verlangt werden, daß die reiten Maſſen durch
die Beſteuerung des Maſſenverbrauchs nicht über Gebühr belaſtet
werden. Das kann ohne Einbuße der Steuerkaſſe geſchehen indem
die Steuer durch vorſichtige Staffelung der Produktionsabgaben auf
die Großproduzenten geſchoben wird, wie CS das Deutſche Zentrum
mn muſtergültiger Weiſe bei der Neuordnung der eu  en Brauſteuer
durchgeſetzt hat Die weitere Ausgeſtaltung des Kinderprivilegs
ferner dringend erfordert. Es iſt überhaupt hohe Zeit, daß die Steuer—
geſetzgebung ſich mehr nach der wirklichen Verteilung der öffentlichen
Laſten imſehe Es genügt nicht, die leiſtungsfähigen Schultern be
laſten 3u wollen, ſondern eS mu vor allem dafür geſorgt werden,
dieſe Laſten ſo unabwälzbar wie möglich 3u geſtalten. Die deutſchen
Steuerverhältniſſe ſind In dieſer Beziehung gar ehr verbeſſerungsfähig,
ind Im allgemeinen kann geſagt werden, daß das Beſtreben der
Regierungen und der konſervativ⸗liberalen Parteien, den Maſſen⸗
verbrauch mehr und mehr 3u belaſten, ein ſehr bedenkliches Qu
die in der deutſchen Steuerpolitik maßgebenden Grundſätze wirft.

gehen zur Steuerquote über, die auf den Einzelnen
N  0 Hier müſſen wir wiſchen der geſetzlichen, der faktiſchen nd
der gerechten Steuerquote im Sinne unterſcheiden. Die faktiſche
entſteht IM egenſa u geſetzlichen dann, venn bei der —
einſchätzung eine gewiſſe Reduktion allgemeiner Brauch iſt In dieſem
Falle verpflichtet natürlich nur die Im Gewiſſen, die geſetz
liche iſt Ond

Auf dieſe nach allgemeinem til erlaubte Redu11101 folgt die
naturrechtlich zuläſſige private Steuerverweigerung wegen Mißbrauch
der Steuern 3u ittlich unerlaubten Zwecken, falls OU wirklich und
nachweisbar vorliegen. Sie ann natürlich dem Geſamtſteueranteil
proportional genommen werden, wird ich aber, gewiſſenhaft ver
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anſchlagt, für gewöhnlich In en Grenzen halten, da die anſtößigen
Zwecke doch immer un eine ſehr untergeordnete N  H  Rolle Im Staat  S·
haushalte ſpielen.

In der Beurteilung der gerechten Steuerquote im engeren Sinne
iſt naturgemäß nur der Steuerzahler ſelbſt zuſtändig, denn allein
kann ſeine Verhältniſſe geurteilen. So ange Qus ſeinen perſönlichen
Verhältniſſen heraus eine SOlida t Vere probabilis ratio für die
Ungerechtigkeit der ihm abgeforderten Steuer hat, ieg keine Steuer
pflicht für ihn vor Sie tritt erſt dann ein, enn 1 die Steuer ſoweit
reduziert hat, daß eLW dieſe ratio nicht mehr mit — Gewiſſen für
ſich vorbringen kann. Er iſt dann ur ſtrikt gerechten Steuer elangt
und jede weitere Verminderung iſt Defraudation, un Die abſolute
Höhe der Steuer fließt daher bei der Beurteilung threr Gerechtigkeit
gar nicht ein, ſondern die Leiſtungsfähigkeit allein. Die abſolute Höhe
berechtigt alſo als ſolche auch keineswegs zur Reduktion, venn ihr
die geſetzliche Leiſtungsfähigkeit entgegenſteht. Gerade dieſes Prinzip
muß den beſitzenden Klaſſen viel mehr eingeſchärft werden;
denn ſie haben bei der größten Defraudationsmöglichkeit
die geringſte Berechtigung zur Hinterziehung. Bei den minder—
und Inbemittelten Klaſſen wird agegen ſagen müſſen, daß jede
Steuer, die den Träger empfindlich belaſtet und ſo chwer von ihm
empfunden wird, daß ſie mn Anbetracht ſeiner Einkommensverhältniſſe
Uuur auf Koſten anderer notwendiger Bedürfniſſe geleiſtet werden
kann, objektiv ungerecht iſt und nicht im Gewiſſen verpflichtet; denn
ſie entſpricht nicht der Leiſtungsfähigkeit. Außergewöhnliche Verhält⸗
niſſe in denen der Bürger ſelbſt die ſchwerſten er zum 0
des Ganzen tragen muß, bleiben hier außer Betracht. Unter normalen
Zeitläuften muß aber vorausgeſetzt werden, daß die Steuerpflicht
nicht den Einzelnen 3u dem inO0mmodum simpliciter der
erwähnten Art ver

Endlich muß noch die Deklarationspflicht erwähn werden.
Wenn der Geſetzgeber ver iſt, die austeilende Gerechtigkeit
nach Möglichkeit bei der Auflage der öffentlichen Laſten zu verwirk—
lichen, müſſen ihm auch die hiezu nötigen Nittel und Rechte 3u⸗
geſtanden werden. Zu dieſen gehört aber Iun erſter Linie Die Feſt
ſtellung der Leiſtungsfähigkeit des Einzelnen, beziehungsweiſe ſeines
Einkommens. Er kann alſo die Untergebenen zur Aſſton verpflichten
und, venn Ee da tut, iſt leſe Pflicht genere 800 eine ere
weil ſie von der einſchneidendſten Bedeutung für das Wohl der 0
Gemeinſcha iſt Wird ein Faſſionseid verlangt, ſo iſt jede Unter  —
ſchätzung unt  0 der ſtrikt gerechten Steuer meineidi

III Wir wenden uns jetzt konkreten Steuerverhältniſſen 3u
und en die ihnen entſprechende Steuerpflicht mn einigen Grund
ſätzen näher 3u beſtimmen. Sie önnen natürlich NUr Anwendung
finden, wenn offenbar, wie in den Deutſchen Staaten und in
Oeſterreich eine Steuerpflicht lUstitia legali vorliegt, mit Aus
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nahme der beiden letzten ber Vorſchußſteuern und Utzzölle, die
allgemeine Gültigkeit beſitzen

Wer ſeinereudurch die Abgabe bon Verbrauchs⸗
teuern wahrſcheinlich genügt, ann ⁰Ni Leiſtung weiterer

direkter Steuern im Gewiſſen ni verpflichtet werden
Dieſes Prinzip drückt anſcheinend ſelbſtverſtändliches aus

und iſt CS auch theoretiſch; denn, wer einer Steuerpflicht genügt
hat, iſt offenbar jeder weiteren Verpflichtung ledig Anders aber iſt
die praktiſche rage, ver denn durch die Verbrauchsſteuern allein
ſeiner Steuerpflicht genüge Von einer Vo

aſſe, nämlich derjenigen,
der die Steuergeſetzgebung ern ſteuerfreies Exiſtenzminimum zugeſteht,
iſt das auf den erſten lick klar Wir betrachten hier dieſes xiſtenz⸗
minimum als ein reines, ſetzen alſo das Fehlen aller direkten Steuern
boraus und! behaupten, daß dasſelbe un ſteuerpolitiſchem Sinne für
die moraltheologiſche Auffaſſung der Steuerpflicht kein ixe iſt,
ſondern nach Maßgabe der Verbrauchsſteuerhöhe auch von ſolchen
Im Gewiſſen beanſpru werden kann,
zugeſteht. denen das Geſetz ES nicht

Zur Erklärung diene folgendes: Die Verbrauchsſteuern ſind
⁰ eigentümlicher Art, daß man ſie bei der Steuerberechnung des
Einzelnen faſt überſehen könnte. Und doch ſind ſie echte nd rechte
Steuern und müſſen jedem als n vollem Maße angerechnet
werden, wenigſtens inſoweit, als ſie den angemeſſenen Lebensunterhalt
elaſten. In allen en mit ausgedehnter Beſteuerung des Maſſen
gebrauchs I Nun unleugbar eine Ueberbürdung der Uunteren Aſſen
ein, die zur realiſierbaren austeilenden Gerechtigkeit iun Widerſpruch

Im Deutſchen Reiche bezahlen die Familien von — 1000
1 — 1500 Mark Einkommen 40 bis Mark an Verbrauchsſteuern
(Zucker, Salz, Kaffee, Petroleum uſw.) wobei kaum anzunehmen iſt,
daß ſich dieſe ſehr beträchtliche Steuerhöhe durch den Verzicht auf
überflüſſige, teuerpflichtige Genußgüter bedeutend verringern läßt
Allerdings werden die Kommunalſteuern meiſtens von den Beſitzenden
getragen; dem gegenüber darf aber auch nicht überſehen, wieviele
Steuern von dieſen auf die Beſitzloſen abgewälzt werden. Das iſt

bezüglich der Grund⸗ und Gebäudeſteuer bei der normen Miet
höhe ſicher der Fall Endlich muß mn Anſchlag gebracht werden,
daß bei den Verbrauchsſteuern jede private Steuerreduktion, ſii ſie
bei den direkten Steuern zurecht beſtehen kann, ausgeſchloſſen iſt Auch
hier ſind alſo die Uunteren Klaſſen gegenüber den höheren Im Nachteil.

Bei ſolchen rwägungen wird iber die Steuerpflicht des
niederen Volkes bezüglich der direkten Steuern ehr mi Urteilen
müſſen Wer Im Beſitze eines ſteuergeſetzlichen Exiſtenzminimums iſt,
kann ſich allerdings der Ueberlaſtung nicht erwehren. Treten aber
trekte Steuerforderungen zu den Verbrauchsabgaben inzu, dann
T mit der Möglichkeit auch die Berechtigung der Se  1 ern
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Den unterſten Steuerklaſſen der direkten Beſteuerung kann S alſo
nicht verwehr werden, ſich den ſie geſtellten Mehrforderungen

entziehen. Wie weit man 1II Praxi gehen kann, äng von der
Verbrauchsſteuerhöhe einerſeits und der wi

8

Aſtlichen Lage der in
rage kommenden Volksſchichten andererſeits ab Bei den deutſchen
Verbrauchsſteuerverhältniſſen erſcheint (8 gerechtfertigt, dieſe Ver
günſtigung auf alle Familieneinkommen bis 2000 Mark auszudehnen,
zumal wenn man bedenkt, wie ſehr dieſe Familien bei ihrem gewöhn  E
ichen Kinderreichtum mit threm Verdienſt rechnen müſſen. Ueber
eine beſtimmte Grenze läßt ſich indes ſtreiten; Unbeſtreitbar aber iſt
das Prinzip, daß eine weitere Steuerpflicht Im ewiſſen nicht beſteht,
olange jemand den Steuerforderungen, die billigerweiſe ihn geſtellt
werden können, durch eine Verbrauchsſteuerabgaben probabiliter
genü

Es handelt ſich zwar In allen dieſen Fällen nuLr um kleinere
Summen, man ſoll indes ohne Not auch keine Pflicht Sub IevI auf  2
erlegen I wird der Fall, von gewiſſenhaften
Leuten, die in den vorausgeſetzten Verhältniſſen ſind, —Um Rat gefragt
wird oder Pönitenten mit falſchem ewiſſen antrifft. Man kläre ſie
frei und offen über den Umfang ihrer Steuerpflicht auf
2  2. Wer ſich der ſtrikt gerechten Steuer entzieht, ſündigt chwer,
wenn der defraudierte Betrag eine als materia gravis 3u

eſtimmende Summe rreicht
Vꝗ

.

eder kann enne geſetzliche Steuerquote ſo weit reduzieren, als

Er eine 80hda t Probabilis ratio für ihre Ungerechtigkeit hat
Kann bX dieſe nicht mehr vor einem ewiſſen für ſich eltend machen,
dann muß b die Steuer als gerecht anerkennen und die Steuerpflicht
ſetzt in ſeinem Eéwiſſen ein, 0 jede weitere Hinterziehung Sünde
iſt Es rag ſich NUr, ob und eine ſchwere Sünde vorliegt.

Priori läßt ſich hierüber nichts beſtimmen; denn * äng
vom Willen des Geſetzgebers ab, der auch auf eine ere

Sanktion überhaupt verzichten kann. Wenn das en feſtſteht, hat
ſich der Moraliſt —  anach richten. ber wie ſoll das für ein be
Immte Steuergebiet konſtatiert werden? Es ſei hier eine allgemeine
Bemerkung geſtattet. Es ſchein falſch ſich mit der Berufung auf
die Volksauffaſſung 3u beruhigen und leſe als einzig entſcheidendes
Kriterium für die Steuermoral 3u betrachten. Der Geſetzgeber iſt
allerdings direkt nicht erreichbar, QAmt iſt aber noch ni die Vo  15
auffaſſung als letzte Inſtanz erwieſen, wenigſtens nicht un dem Sinne,
daß ihr ein unabänderliches Diktamen zuſtehe. Die Volksauffaſſung
bedarf gar ehr der Leitung und Erziehung und kann gerade bezüglich
der Steuerpflicht ſehr reformbedürftig erſcheinen. Und dieſe Aufgabe
fällt der Moraltheologie Wie aber ſoll ſie dieſelbe löſen? Nach
den Bedürfniſſen des allgemeinen Wohles. Nur dieſes kann hier,
wWO eS ſich die Beziehungen wiſchen Gemeinſcha und Mitglied
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handelt, maßgebend ſein O vill eS auch der Geſetzgeber, auf den
die Verpflichtung letztlich zurückgeht. Wenn alſo die Volksauffaſſung
der Steuerpflicht dem allgemeinen Wohle nicht ntſpri

5 ſo entſpricht
ſie auch dem Willen des Geſetzgebers nicht und muß reformiert
werden.

Es iſt nun unbeſtreitbar, daß * dem allgemeinen Wohle nicht
dient, wenn alle Steuerhinterziehungen als leichte ergehen aufgefaßt
werden. Das eutſche Folk fühl das übrigens ſelber und hält keines⸗

alle Defraudationen für glei geringfügige Bagatellen. Aus-
gedehnte Steuerhinterziehungen in größerem Umfange ühren zudem
auf die Dauer immer 3u einer größeren Belaſtung der niederen Klaſſen,
die ſich ihr nicht oder kaum entziehen können. Es ergibt ſich alſo
die Notwendigkeit, die Steuerpflicht als eine wenigſtens mn threr Art
Lre Pflicht aufzufaſſen und das kann nur geſchehen wenn
ich über eine materia gravis bei den Defraudationen einigt. An
und für ſich ſcheint die materia abSOlute gravis der ausgleichenden
Gerechtigkeit hierzu nicht ungeeignet. Andererſei bedürfte man aber
auch einer beweglichen Größe, da der Defraudant wohl verlangen
kann, daß man die Steuer, die ETL aktiſch entrichtet, auch In Betracht
5  2  lehe Es chiene daher en  rechend, die materia gravis pro
zentual, auf 3 7*— der Geſamtſteuerſumme feſtzuſetzen, wobei man
natürlich Unter die materia absSOlute gravis der ausgleichenden
Gerechtigkeit nicht herabgehen dürfte. Den Strick für die ewiſſen
braucht dabei nicht 3u befürchten; denn die Unde bleibt bei jeder
vernünftigen ätzung durchwegs läßlich, da für die allermeiſten
die materia gravis nicht defraudierbar iſt Der große u  en einer
olchen Feſtſetzung beſtände aber darin, daß den maßloſen Steuer—
hinterziehungen ern wirkſamer Riegel vorgeſchoben würde Hier iſt
indeſſen das eigenſte Gebiet der Autoritäten, deren Konſenſus allein
U beſtimmen hat

Auf denſelben Vorausſetzungen beruht das olgende Prinzip
und wi In derſelben Weiſe verſtanden werden.
5. Ungerecht hinterzogene Steuern müſſen nachgezahlt verden,

vie und bweit das Geſetz darauf eſteht.
Alle Steuergeſetzgebungen eſtehen auf der Nachzahlung der

defraudierten Steuern, wenigſtens für einen beſtimmten Zeitraum.
Dieſe Nachzahlungspflicht iſt ein Akzeſſorium der Steuerpflicht und
Indet daher auch in gleicher Weiſe das ewiſſen Der Fall, daß
die Nachzahlungspflicht IM egenſa zur Steuerpflicht nuur pönalgeſetzli ſei, iſt zwar theoretiſch möglich, bedarf aber praktiſch keiner
weiteren Berückſichtigung. Die Nachzahlungspflicht verjährt gewöhnlich
ſchon nach wenigen Jahren, während natürlich die Sünde der De—
fraudation bleibt.

Die Nachzahlungspflicht muß ferner in ihrer Entſtehung erkannt
werden. Ste ergibt ſich nicht QAus der Defraudation als ihrer Urſache
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denn dieſe iſt emn bloßer Ungehorſam, ondern Qus dem eſe das
ſie verlangt, wobei die Defraudation nur materia eirea iſt
Wenn nämlich der Geſetzgeber nicht iuUstitia legali auf der Nachzahlung beſtände, würde die Nachzahlungspflicht trotz der Defraudationnicht entſtehen. V  hre Schwere ergibt ſich aus der Schwere der aterie.
Keiner kann die un. rn bereuen, der ſie durch Verharrenim Ungehorſam ni retraktiert. Das iſt aber ohne die geſetzligeforderte Nachzahlung nicht möglich

Sehen wir uns die Nachzahlungspflicht n ihrem Unter  2  2
ſchiede von der eigentlichen Erſatzpfli näher Gerade hiermuß ſich der Charakter der Verpflichtung X iustitia legali zeigen;denn eS muß wahr leiben Obligatio restitutionis Oritur 0mnn/

80⁴ laesione lUstitiae Commutativae.
Die Nachzahlungspflicht geht unächſt nicht auf die Erben

über; denn ſie war eine perſönliche Pflicht des Erblaſſers. Es gehen
aber nur deſſen Reallaſten auf die Erben über, CS ſei denn, daß e
ſie 3u mehr verpflichte Auch der Staat kann die perſönliche Steuer—
pflicht des Erblaſſers nicht auf die rben übertragen. Allerdings
braucht EL nach dem ode des Defraudators ſein Recht auf die
hinterzogenen Steuern nicht aufzugeben, kann ſich vielmehr das Zwangs⸗
recht auf dieſelben ausdrücklich ſichern Das iſt auch der Sinn der
Steuergeſetze, die die Nachzahlungspflicht für die Tben ſtatuieren.
Wo ſie beſtehen, müſſen die Erben zulaſſen, daß ſich der Staat der
defraudierten Steuer bemächtige, können aber nicht Im ewiſſen ver

werden, dieſelben eigenem Antriebe nachzuzahlen.
Ferner iſt die Nachzahlung nie 8ub gravi geboten, venn

nicht der von der gerechten Jahresſteuer defraudierte Betrag die
materia gravis erreichte. Letztere vächſt alſo nicht aus kleineren
Beträgen zuſammen, wie das bei der kommutativen Gerechtigkeit der
Fall iſt, auch dann nicht, wenn jemand die hinterzogenen Steuer  —
beträge 1 oder IN aequlvalenti beſitzt oder durch leichte De
fraudationen Iim Laufe der Zeit 3u einer beliebig großen Summe
gelangen will Er nimmt • Wirklichkeit nichts anderes vor als eine
Reihe leichter Geſetzesverletzungen, wobei für jede derſelben eine
leichte Nachzahlungspflicht übernimmt. Eine ere Defraudation
iſt aber ohne ere Pflichtverletzung nicht möglich, und dieſe ent

nurl durch ſchwere Hinterziehung von der gerechten Jahresſteuer;denn die Steuerpflicht hat eine unlösliche Beziehung zur Steuer⸗
forderung, der ſie entſpricht Das iſt aber nur die gerechte Jahres⸗ſteuer. Wie alſo Steuerforderung und Steuerpflicht iſoliert an den
Beſteuerten herantreten, ſo bleibt auch die defraudierte Materie iſoliert.
Hieraus ergibt ſich, daß wer eine an und für ſich ſchwere Materie
Ur leichte Defraudationen Im Laufe der Zeit defraudiert hat, nichtSub gravi zur Nachzahlung ver  1  — werden kann.

Eigentliche Erſa

1 kann nur zufällig entſtehen, indem ſichirgend eine Verpflichtung der ausgleichenden Gerechtigkeit mit der
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Steuerpflicht verbindet. O0 wäre eigentlich erſatzpflichtig,
durch Hinterziehung der gerechten Steuer die Urſache iſt, daß auf
einen beſtimmten Mitbürger eine größere Summe entfällt. Der Fall
iſt aber eute kaum1 Gleicherweiſe iſt erſatzpflichtig, wer ſein
Ziel durch Beſtechung der Steuerbeamten erreicht; denn der Staat
hat emn ſtriktes Recht auf die Ehrlichkeit ſeiner Organe.
4 Zollgeſetze können im allgemeinen als Pönalgeſetze
aufgefaßt werden, mit Ausnahme der Schutzzölle, die unter
gewiſſen Bedingungen direkt im ewiſſen verpflichten können.

Die ollgeſetze erheiſchen eine beſondere Berückſichtigung. Wir
beſchränken uns auf die Einfuhrzölle, da die Ausfuhr nd
zölle für unſere Zeit von geringer Bedeutung ſind

Man teilt die Zölle gewöhnlich Iun Finanz⸗ und Utzzölle
Die Finanzzölle gehen lediglich Qus finanzpolitiſchen Erwägungen
hervor und en als Grundlage dauernder Einnahmen dienen. Die
Schutzzölle gehen weiter; zwar verzichtet der QU auch bei ihnen
nicht auf möglichſt hohe Erträge, ſie ſind aber weſentlich als Schutz
der inländiſchen Produktion gedacht, der ſie durch Verteuerung der
Produktion des Auslandes den inländiſchen Markt ſichern ſollen.
Der reine Schutzzoll belaſtet fremde Waren, die auch Im nland
hergeſtellt werden, ohne aber einer Steuer zu unterliegen, ſtellt ſich
alſo als reiner U eines bedrängten Wirtſchaftszweiges dar Wir
unterſcheiden davon den Pflichtſchutzzoll Int Sinne.

Es iſt ein elementares Geſetz der Steuerpolitik, daß alle Waren,
die im Inlande irgend welcher ſteuerlichen Belaſtung unterliegen,
mit einem Einfuhrzoll i mindeſtens dem gleichen Betrage belegt
werden müſſen Die Notwendigkeit ieg auf der Hand, der QQ
würde 10 on die eigene Produktion zugrunde richten und ſich dem
A  nde ausliefern. Wir haben * alſo hier mit einem Schutzzolle
3u tun, deſſen Forderung für den Geſetzgeber eine Pflicht der legalen
Gerechtigkeit iſt gegenüber den inländiſchen Produzenten, die Er durch
die auferlegte Steuerlaſt un ihrem Wettbewerb mit dem Auslande
geſchwä hat

Bezüglich der allgemeinen Verpflichtung der ollgeſetze iſt der
Wille des Geſetzgebers mM derſelben Weiſe maßgebend wie bei den
Steuergeſetzen überhaupt. Die Moraliſten folgern ihn mit Recht Aus
der allgemeinen Volksauffaſſung und nehmen für die Zollgeſetzedurchweg die pönalgeſetzliche Sanktion 0 mit Ausnahme des gewerb⸗
mäßigen und des Bandenſchmuggels wegen der damit verbundenen
eſahren für Eigentum, Freiheit und Leben Damit wird man ſichmn der Hauptſache einverſtanden erklären können. Eine ſehr bemerkens⸗
werte Einſchränkung dieſes En Prinzips ſcheinen uns die modernen
Zollverhältniſſe aber doch zu fordern Für die oben genannten Pflicht⸗ſchutzzölle er  ein nämlich die bloß pönalgeſetzliche Sanktion kaum
ausreichend, beziehungsweiſe ſehr unwahrſcheinli Während der Eſegeber in allen anderen en frei iſt, muß EL hier den der inlän⸗
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diſchen Beſteuerung entſprechenden Zollſatz fordern, U EL muß ihn
nicht nur fordern, ſondern auch all ſeiner Seite tun, damit
nicht urch die Defraudation desſelben die inländiſchen Produzenten
geſchädigt werden. Er mag ſich alſo bn mit der bloß pönalgeſetzlichen
Sanktion egnügen, die vernünftige Annahme ſpricht dafür, daß e
die Pflicht

ſchutzzölle als IM eéwiſſen verpflichtend iustitia legali
fordere. Die Sonderſtellung dieſer Zölle ſcheint dieſe Auffaſſung 3u
rechtfertigen; denn eS muß angenommen werden, daß der Geſetzgeber
eln Geſetz deſſen Erlaß und Durchführung ſeine beſondere Pflicht
iſt, auch mit beſonderem Nachdruck ſanktioniere. Die Pflichtſchutzzölle
ver  en daher unſeres Erachtens Im Gewiſſen Iustitia legali
Aund ihre Defraudation iſt dementſprechend 3 beurteilen.

Auf die reinen Schutzzölle iſt die Ausdehnung dieſer Ver—
pflichtung nicht ohne weiteres erforderlich; bei ihnen müßte bewieſen
werden, daß ſich der Geſetzgeber mit der pönalgeſetzlichen Sanktion
nicht begnügt Das cheint aber Uur dann der Fall zu ſein, wenn
der betreffende utzzo zum allgemeinen Wohle dringend eboten
iſt, alſo nicht auf Koſten einzelner Klaſſen oder Gewerbe andere
Volksteile ohne Not ſchwer belaſtet.

Defraudation von Vorſchußſteuern iſt Verletzung der aus  —  —
gleichenden Gerechtigkeit un N  ieht eigentliche Erſatzpflicht

nach ſich
Wir teilen hier die Steuern In Trag und In Vorſchußſteuern.

Tragſteuern ſin die man als eigene Steuern an die Steuerkaſſe
abliefert, die man alſo ſelber räg Vorſchußſteuern dagegen ind
die der Steuerzahler nicht ſelber rägt, ſondern einem anderen VOV.
ſchießt, An eſſen Stelle eT ſie bezahlt nd die der Q auch
vorſchußweiſe ihm fordert. Das iſt bei der rhebung der
inländiſchen Verbrauchsſteuern der Fall, deren Einziehung von den
Konſumenten ſelbſt geradezu unmöglich Are Der Staat erhebt ſie
deshalb von dem Produzenten, aber nicht als deſſen Steuer, ondern
Iu der ausdrücklichen Uebereinkunft, die vorgeſchoſſenen Abgaben von
den Konſumenten, welche die Steuer allein reffen ſoll, wieder ein⸗
zuziehen. Der Produzent bezahlt alſo ni QAus ſeiner S
wird auch nichts von ihm gefordert, ſchießt dem Konſumenten die
Steuer vor So bezahlt ein deutſcher Zuckerfabrikant, der
ährlich eine Illton e Zucker Im nland abſetzt, 140.000 Mark
Zuckerſteuer nd legt Aſur die Zuckerſteuer von Pfennig auf
das Kilogramm. ðꝗ

Q

eder alſo, der ein Kilogramm Zucker kauft, zahlt
zugleich Pfennig Zuckerſteuer, wenn ę ſich deſſen auch nicht
bewußt iſt

Weſentlich iſt bei dieſer Betrachtung, daß die Verbrauchsſteuern
Als Vorſchußſteuern erhoben werden. atſã ſind auch viele
Zölle in threr Wirkung nichts als Verbrauchsſteuern für den inlän⸗
diſchen Konſumenten, weil ſie vom Importeur abgewälzt werden.
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Das ändert aber nichts Am Charakter dieſer Abgaben; denn dieſer
häng nicht vom Ueberwälzungsprozeß, ſondern vom 4 ab
Folglich gilt das vorſtehende Prinzip nUuL von ſolchen Abgaben, die
nach dem Geſetz als Vorſchußſteuern erhoben werden.

Aus dem Geſagten ergibt ſich daß die eigentlichen Vorſchuß
teuern mit Recht eine Ausnahmeſtellung bezüglich der Steuerpflicht
einnehmen. Der Produzent iſt offenbar dann berechtigt, den
Steuerzuſchlag Konſumenten 3u fordern, venn 4⁷ ſe in deſſen
Namen Im voraus die Steuer bezahlt hat Im anderen Falle begeht

den Fiskus ein eigentliches Eigentumsvergehen, indem ꝰ
ſich fiskaliſches Gut ohne Rechtstitel aneignet; denn IIEIIIO 6 roe
allena 1o0Cupletari Die Verbrauchsſteuer iſt aber eine ES
aliena. olange nicht der Produzent ich durch vorſchußweiſe Ent
richtung das Recht 3 ihrer Einziehung erworben, und ſie iſt IMm
Marktpreiſe, wie EL ſich bei der Verbrauchsſteuerhöhe bildet, formell
enthalten.

Es geht auch nicht 0  7 den Defraudanten durch Annahme
eines pretium UIIIITIUIII allenfalls zu entſchuldigen; denn die Ver
brauchsſteuern ſind durchweg 3u hoch als daß bei den gangbaren
rtikeln, die eS ſich handelt, noch von einem UIIIIIUIII pretium
ustum die ede ſein könnte. Ferner wird aber auch dann nach
der übereinſtimmenden Lehre der Moraliſten eine Ungerechtigkeit
begangen, 81 emptor fraude aliisque mediis iniustis 20 S0Ivendum
SummnmuINN pretium inducitur. Das trifft aber hier zu, 10 der Käufer
wird gezwungen, den Preis 3 für Zucker, Salz uſw.),
der den Wert bei weitem übertrifft, zu bezahlen, wobei der Defraudant
i natürli geberdet, als habe ETL Im Namen des Käufers die Ver⸗
brauchsſteuer entrichtet, ſonſt könnte E 10 ſeine Preisforderung nicht
rechtfertigen.

Aber, önnte man einwenden, der Käufer bezahlt nicht mehr,
auch wenn der Produzent die Verbrauchsſteuer defraudiert. Allerdings,
aber deshalb begeht dieſer auch keine Ungerechtigkeit den Käufer,
ſondern den Staat, indem ETL ſich de Betrages, der als Steuer
entrichtet worden iſt, widerrechtlich bemächtigt. Defraudation von
Vorſchußſteuern iſt alſo Diebſtahl. Die Autorität der Moraltheologenkann hiergegen ni angerufen werden. Der Kaſus iſt überhauptmit der modernen Verbrauchsſteuertechnik erſt 1 geworden.
Auch die exorbitante Strafe, die tatſächlich auf ſolchen Defraudationen

beweiſt und für ſich Ni für eln Pönalgeſetz Oie bietet
dann einen Anhaltspunkt, venn ſich anderwärts keine moraliſcheVerpflichtung nachweiſen läßt Man muß Qher ſagen, daß dieſe

Strafen nUuL den lobenswerten Zweck Aben 3u zeigen, Wie gravis-
Sime invitus der Geſetzgeber iſt, daß jemand ſich mit den Abgabenbereichere, die der Staat dem Volke auferlegt. Wenn die Verbrauchs⸗ſteuern, ſe hohe dem Gemeinweſen zugute kommen, kann man
RN noch mit thnen verſöhnen; daß ſie aber von Einzelnen Unter
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ſchlagen werden, iſt ˙ ungehörig, daß eine Verpflichtung
justitia commutativa von ſtaatswegen annehmen müßte, enn ſie
Ni in der Natur der Sache läge Genau ſo wird jeder Konſument
denken und dagegen proteſtieren, daß die von ihm entrichteten Steuern

Privatkaſſen hängen leiben
Es iſt alſo der Mühe wert, bei Steuerdefraudationen

(twas näher zu erkundigen. Stellt ſich chwere Defraudation von
Vorſchußſteuern heraus, dann hat der Defraudant 0 onum COIN-
IIUIIE 3u reſtituieren, on kann ETL nicht abſolviert werden. Anders
ieg die Sache natürlich, venn der Produzent die Produktionshöhe
unterſchätzt, dafür aber auch die Produkte um ſo billiger losſchlägt.
Das iſt aber um möglich und Qher auch die Defraudation
zwecklos. Was nan einzig und allein geſtatten kann, iſt, daß der
Produzent, andere ungerechte Steuern ihn belaſten, ſich AOn den
Vorſchußſteuern nach gewiſſenhaftem Ermeſſen ſchadlos 0

IV Steuer, Steuer, Zoll, wem Zoll gebührt. (Röm 1 7
Die vorſtehende Unterſuchung hat ſich daran gehalten und verſucht,
die Frage der Steuerpflicht etwas vom Fleck 3 bringen Sie hat
gezeigt, daß die beiden gewöhnlichen Anſichten, die xtrem pöna
geſetzliche und die extrem moralgeſetzliche aprioriſti und angeſichts
der wirklichen Verhältniſſe unhaltbar ſind Der Moraliſt kann aber
bei dieſer und allen einſchlägigen Fragen die Wirklichkeit nicht auf⸗
merkſam genug betrachten. Auf dieſem Wege erga ſich auch das
Reſultat, daß die Volksauffaſſung der Steuerpflicht der Leitung und
Bildung gar ſehr bedarf, da ſie ſich mit den neuzeitlichen Steuer—
verhältniſſen nicht mehr deckt Bezüglich der Vorſchußſteuern und
Pflichtſchutzzölle glauben wir das mit Sicherheit behaupten 3u können,
für die allgemeine Auffaſſung der legalgeſetzlichen Steuerpflicht wäre
C nach Maßgabe der Prinzipien und wenigſtens ehr 3u
wünſchen. So Ame auch mn der Steuerpflicht die Solidarität ZJum
ur  ru  7 die das R der chriſtlichen Geſellſcha iſt

1  E und aatliche Bechtsform der Eheſchließung
In Oeſterreich ſeit Oſtern 1908

Von Ordinariatsſekretär Dr. Groſam m Linz
Der öſterreichiſche Pfarrſeelſorger muß mM eéſachen zwei Herren

dienen. Er iſt In einer Perſon Diener der Kirche und Standes
beamter des Staates Das hat ſeine en und auch ſeine Oſen
Seiten. Abgeſehen davon, daß dadurch die von der Kirche verabſcheute
Zivilehe uin Oeſterreich bis heute eine ſeltene Ausnahme geblieben iſt,
weil die Eheſchließung vor der weltlichen Behörde erſt dann und nur
dann erfolgen kann, enn der Pfarrſeelſorger aus einem vom bürger⸗
lichen Geſetze nicht anerkannten Grunde die Eheaſſiſtenz oder das
Eheaufgebot verweigert, bieten immerhin das Brautexamen und die


